
das Bild ihrer Funktion vermittelt. Schon bei unseren 
Besuchen auf den Gerichten war von allen Seiten 
betont worden, daß die Anwälte gute Helfer des Ge
richtes seien. Wir haben sie in Verhandlungen in Straf- 
und Zivilsachen vor dem Volksgericht, vor dem Ge
bietsgericht und vor dem Obersten Gericht der UdSSR 
auftreten sehen. Immer fiel uns die Sorgfalt ihrer 
Vorbereitung (der Schlußvortrag erfolgte niemals ohne 
ein ausgearbeitetes Konzept) und die Lebhaftigkeit, 
ja Leidenschaftlichkeit ihres Vortrages auf. Dieses Bild 
rundete sich ab bei jener Unterhaltung im Kreise Mos
kauer Rechtsanwälte in Anwesenheit des stellvertreten
den Präsidenten des Moskauer Anwaltskollegiums. Die 
sowjetischen Rechtsanwälte sind hochqualifizierte 
Juristen, die in beträchtlichem Umfange wissenschaft
lich arbeiten und deren Tätigkeit in Straf- und Zivil
sachen ein wichtiges Glied in der sowjetischen Justiz 
darstellt. Sie spezialisieren sich nicht nur nach Straf- 
und Zivilsachen, sondern auch innerhalb dieser Ge
biete, z. B. für Familiensachen, Unfallsachen usw. Dem 
Rechtssuchenden, der eine Anwaltskonsultation auf
sucht, wird nicht ein Anwalt „zugeteilt“, sondern er 
erhält den Anwalt seines Vertrauens und seiner Wahl. 
Nur wenn er keinen Anwalt nennen kann, wird ihm 
von dem Leiter der Konsultation ein Anwalt vorge
schlagen.

Die Moskauer Anwaltschaft ist stolz auf ihre be
deutenden Mitglieder. Dazu rechnet sie vor allem die 
Rechtsanwälte, die in den großen weltgeschichtlich be
deutenden Prozessen der letzten Jahrzehnte verteidigt 
haben; mit Stolz nennt sie die Namen der Mitglieder, 
die im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, im japa
nischen Kriegsverbrecherprozeß, im Sachsenhausenpro
zeß aufgetreten sind, und man hebt hervor, daß das 
Mitglied des Moskauer Anwaltkollegiums, Braude, der 
im Bucharin-Prozeß Verteidiger eines der Angeklagten 
war, seitdem selbstverständlich Mitglied des Präsidiums 
des Moskauer Anwaltskollegiums sei.

Uns scheint, daß hier der Schlüssel für die Rolle der 
sowjetischen Anwaltschaft liegt. Auch in der Anwalt
schaft wirkt die moralisch-politische Einheit des Sowjet
volkes und findet ihren Ausdruck in der besonderen 
Form ihrer Tätigkeit. Eine Anwaltschaft, die zum Hel

fer der Gerichte geworden ist und dabei das volle Ver
trauen der Rechtssuchenden genießt, eine Anwaltschaft, 
die fachlich hochgebildet, zugleich aktiv im gesellschaft
lichen Leben steht — eine solche Anwaltschaft ist ge
achtete, gleichberechtigte Partei im Gerichtsverfahren. 
Die Organisationsform des Anwaltskollegiums auf ge
nossenschaftlicher Grundlage, die sich ebenfalls durch 
die schon gekennzeichnete Elastizität und Beweglich
keit auszeichnet, ist nicht die Ursache für die Höhe 
der Moskauer Anwaltschaft, sondern sie entspricht dem 
politischen und wissenschaftlichen Niveau, das diese 
Anwaltschaft in ihren Mitgliedern erreicht hat
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tenschulung zeigt sich bisweilen, daß das Hauptinter
esse sich immer wieder auf formale Fragen konzen
triert. Das ist die erste Stufe des Kennenlernens der 
sowjetischen Gerichtsordnung, wie sie sich auch an 
Hand der vorliegenden Literatur erfassen läßt. Die 
tatsächliche Arbeit dieser Organe muß jedoch erfaßt 
werden aus der Gesamtheit des Sowjetlebens, aus der 
führenden Rolle der Bolschewistischen Partei, aus der 
politisch-moralischen Einheit des Sowjetvolkes. Hier 
liegt der Schlüssel für die vollendete Demokratie, hier 
liegt der Schlüssel für die weitgehenden Rechte des 
Angeklagten im Strafprozeß, hier liegt der Schlüsse] 
für die breite Zusammenarbeit aller Organe der Justiz, 
für das Vertrauen des Volkes zu seinen Gerichten 
seiner Staatsanwaltschaft und seinen Rechtsanwälten.

Wenn wir jetzt im Rahmen der Reform unserer Ver
waltung auch zu einem Neuaufbau unserer Justiz 
kommen, werden uns manche Grundgedanken der 
sowjetischen Gerichtsorganisation helfen, die unserer 
jetzigen Lage entsprechende Form für unsere Justiz
organe zu finden. Aber wir werden auch hier nicht über 
die Form hinauskommen, wenn es uns nicht gelingt, 
alle Mitarbeiter in der Justiz, Richter, Staatsanwälte 
und Rechtsanwälte, in ihrem Bewußtsein zu einer 
großen Einheit zusammenzuschweißen, die in der ge
meinsamen großen Aufgabe, den Sozialismus aufzu
bauen, wurzelt.

„Freiheitliche Juristen“ . ..
Vor dem Obersten Gericht und anderen Gerichten der Deutschen Demokra

tischen Republik sind in diesen Wochen eine Anzahl Strafsachen verhandelt 
worden, die sich — bei aller Verschiedenheit der auf der Anklagebank sitzenden 
Personen — sämtlich gegen denselben „Hauptangeklagten“ richteten: den soge
nannten „Untersuchungsausschuß freiheitlicher Juristen“ in West-Berlin. Dabei 
ist vor aller Welt entlarvt worden, was Eingeweihte schon von jeher wußten 
oder ahnten: daß dieser „Juristenausschuß“ mit juristischen Dingen sehr wenig 
zu tun hat, dafür aber um so mehr mit regelrechter, schmutziger, mit amerika
nischem Gelde gespeister Spionage.

Die Richter des Obersten Gerichts haben den vor dem 1. Strafsenat geführten 
Prozeß zum Anlaß genommen, um sich mit einem gleichlautenden Schreiben 
an alle Richter der Deutschen Demokratischen Republik zu wenden, das wir, 
da es nicht nur für Richter von Bedeutung ist, nachstehend abdrucken. An
schließend geben wir dem Vorsitzenden des 1. Strafsenats, Frau Vizepräsident 
Dr. B e n j a m i n ,  zu einigen ergänzenden Bemerkungen das Wort.

Die Redaktion

Oberstes Gericht Berlin N 4, Scharnhorststraße 35, im August 1952
der Deutschen Demokratischen Republik

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Durch Presse und Rundfunk sind Sie darüber unterrichtet, daß vor dem 1. Strafsenat des Obersten Gerichts 
der Deutschen Demokratischen Republik ein Strafprozeß gegen sieben Agenten des Westberliner sogenannten 
„Untersuchungsausschusses freiheitlicher Juristen“ durchgeführt worden ist, dem gleichartige in Dresden, Halle 
und Potsdam folgten. Die Angeklagten, die fast ausschließlich an verantwortlicher Stelle auf den verschieden
sten Gebieten unserer Wirtschaft tätig waren, haben im Auftrag dieser „Organisation“ fortgesetzt gegen die 
Deutsche Demokratische Republik und die Sowjetunion gerichtete wirtschaftliche und militärische Spionage 
betrieben und zugleich die ihnen in ihren Stellungen anvertrauten oder bekanntgewordenen Staats- und 
Wirtschaftsgeheimnisse ihren westlichen Auftraggebern offenbart. Sie haben sämtlich übelste Schädlingsarbeit 
durchgeführt mit dem Ziel, die Erfüllung des Fünf jahrplanes zu verhindern und dadurch unserer Wirtschaft
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